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Einleitung
Die Universitätsstadt Tübingen hat die TüBus GmbH 
(nachfolgend „TüBus“ genannt) mit der Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Verpflichtungen bei Planung, Aufbau 
und Betrieb öffentlicher Personennahverkehrsdienste im 
Stadtgebiet betraut.

Als zuständige Behörde für den ÖPNV auf ihrem Stadt-
gebiet ist die Stadt gemäß Artikel 7, Abs. 1 der Verord-
nung 1370/2007 der Europäischen Union verpflichtet, 
einmal jährlich einen Gesamtbericht über die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffent-
lichen Dienstes und die diesen Betreibern zur Abgeltung 
gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen 
Rechte öffentlich zugänglich zu machen.

Die kommunale Betrauung der TüBus erfolgte bis zum 
31. Dezember 2029. In diesem Zeitraum wird jährlich ein 
Bericht veröffentlicht.
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Gesamtbericht 2024 
der Universitätsstadt Tübingen
gemäß Verordnung 1370/2007 der Europäischen Union

Die Universitätsstadt Tübingen ist als zuständige Behör-
de für den öffentlichen Personennahverkehr auf ihrem 
Stadtgebiet gemäß Artikel 7, Absatz 1 der Verordnung 
1370/2007 der Europäischen Union verpflichtet, einmal 
jährlich einen Gesamtbericht über die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffentli-
chen Dienstes sowie zu diesen Betreibern zur Abgeltung 
gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen 
Rechte öffentlich zugänglich zu machen.

Die Universitätsstadt Tübingen hat mit dem Beschluss des 
Gemeinderates vom 10. Oktober 2019 die TüBus GmbH 
(nachfolgend „TüBus“) mit der Erfüllung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen bei Planung, Aufbau und  
Betrieb (nachfolgend ÖPNV-Dienstleistungen) öffentli-
cher Personenverkehrsdienste im Gebiet der Universitäts-
stadt Tübingen betraut. Die Universitätsstadt Tübingen 
als zuständige Behörde gewährt der TüBus im Rahmen 
dieser Betrauung ausschließliche Rechte.

Die Planungshoheit des Landkreises Tübingen im  
Rahmen seiner Aufgabenträgerschaft und die Befugnis 
der Universitätsstadt Tübingen, im eigenen Wirkungskreis 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr 
zu fördern, bleiben von der Betrauung unabhängig und 
vorrangig.

Die TüBus erbringen eine integrierte Verkehrsleistung. 
Ihnen obliegt eine Koordinierungsfunktion einschließlich 
der Planung von Umleitungen, Sonderverkehren und  
gegebenenfalls neuen Linien. Die TüBus gibt einen ein-
heitlichen Fahrplan heraus, der auch im Internet zugäng-
lich ist und aktuell gehalten wird. Auf der Website finden 
die Fahrgäste aktuelle Verkehrsmeldungen mit Hinweisen 
auf baustellen- oder veranstaltungsbedingte Umleitun-
gen oder Sonderverkehre. Die Fahrgäste können mit 
einem einheitlichen Tarif und einheitlichen Tickets fahren. 
Zum Betrieb der öffentlichen Personenverkehrsdienste 
leistet die TüBus die Werbung, das Marketing und den 
Vertrieb inclusive der Fahrausweiskontrollen. 

Die TüBus hält diverse Infrastrukturen zum Betrieb der  
öffentlichen Personenverkehrsdienste vor, so. z.B. Ver-
kaufsstellen, stationäre und mobile Fahrscheinautomaten, 
dynamische Fahrgastinformation, technische Einrichtun-
gen zur Busbevorrechtigung, 387 Haltestellen (Masten, 
Infotafeln, Fahrplankästen und Wartehallen).

Die TüBus führt den öffentlichen Nahverkehr auf der 
Grundlage der bestehenden gemein- wirtschaftlichen  
Linienverkehrsgenehmigungen durch. Hierzu gehört 
auch die flächendeckende Anwendung des Gemein-
schaftstarifs des Verkehrsverbundes „naldo“.

Im Jahr 2024 betrieb die TüBus 38 Buslinien mit 386 Halte-
stellen. Das Streckennetz beträgt 330 km.

Auf allen Linien kommen Niederflurbusse zum Einsatz. 
Diese Fahrzeuge sind mit Klapprampen, Kneeling, akusti-
sche und optische Ansagen der Haltestellen ausgestattet.

Im Jahr 2024 wurden 2 Elektro-Kleinbusse (Tremonia), 2 
Elektro-Solobusse (Merce-des) und 2 Elektro-Gelenkbusse 
(Mercedes) beschafft. Damit wurden Ende des Jahres 2024 
insgesamt 23 Elektrobusse eingesetzt. Es kamen insge-
samt 83 Busse zum Einsatz.

Alle im Stadtverkehr Tübingen fahrenden Verkehrsunter-
nehmen bezahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach dem jeweils gültigen Tarifvertrag für das private 
Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg. Die Verpflich-
tung dazu ist in den jeweiligen Verträgen enthalten.

Im Jahr 2024 erfolgte keine Teilnahme am Kundenbaro-
meter.

Einleitung | Gesamtbericht 2024 der Universitätsstadt Tübingen
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